
NK 2/2008 67NK 2/2008 67

FORUM

den Staat. Solche Staatsbediensteten spricht Depenheuer  als neurotische 
Tabuerhalter wohl nicht an, da ja die staatliche Gemeinschaft dem Einzel-
nen erst Sinn geben soll. Und diesen Sinn nimmt wohl eher ein Amtsanwalt 
als ein Schwarzfahrer, der sich mit Kontrolleuren prügelt, an. Beide leben 
aber wohl in der gleichen Gesellschaft, ohne dass einer von Beiden auf ihren 
Untergang nennenswerten Einfluss hätte, was zumindest der Schwarzfahrer 
auch nicht haben will.
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Rechtsstaates. Dies veranschaulicht insbesondere seine Entscheidung vom 
10.02.2004 zur Nachträglichen Sicherungsverwahrung, der durch das Ge-
richt der Weg bereitet wurde.

Verwahrvollzug light?
Zur Bewertung von Longstay-Einrichtungen als Ansatz zur Überwindung der 
Legitimationsprobleme der Sicherungsverwahrung1* Von Tobias Mushoff

I. Die Renaissance der Sicherungsverwahrung

Die Sicherungsverwahrung erlebt seit Mitte der 1990er in Deutsch-
land eine beispiellose gesetzgeberische Extension, die sich auch dra-
matisch in der Zahl der Untergebrachten niederschlägt. Befanden 
sich im Jahr 1995 185 Personen im Vollzug der Sicherungsverwah-
rung, hat sich die Population inzwischen mit 415 Personen im Jahr 
2007 mehr als verdoppelt.2 Dies ist nicht das „Ende der Fahnenstan-
ge“. Nach neuesten Schätzungen ist mit einer weiteren Verdopplung 
der Zahl der Sicherungsverwahrten in den nächsten zehn Jahren zu 
rechnen.3 Es droht damit ein Rückschritt in die Zeiten vor der gro-
ßen Strafrechtsreform. 

Auch wenn das BVerfG der einfachen und der nachträglichen Siche-
rungsverwahrung mit seinen Entscheidungen aus den Jahren 2004 
und 2006 bescheinigte, nicht (grundsätzlich) verfassungswidrig zu 
sein4, ist die Sicherungsverwahrung in ihrer derzeitigern Form wei-
terhin zu Recht massiver Kritik ausgesetzt.5 Einer ihrer neuralgi-
schen Punkte ist seit eh und je ihr Vollzug. 

Das in Deutschland geltende zweispurige Rechtsfolgensystem trennt 
zwischen Strafen und Maßregeln der Besserung und Sicherung, zu de-
nen nach der Entscheidung des Gesetzgebers auch die Sicherungsver-
wahrung gehört. Nach dem Vollzug der schuldangemessenen Strafe 
kann die weitere Unterbringung nur noch als Sonderopfer zugunsten 
der Allgemeinheit gerechtfertigt werden. Dieses Sonderopfer ist aber 

den Betroffenen gegenüber nur zu legitimieren, wenn die Sicherungs-
verwahrung als ultima ratio auf der Grundlage einer dem Stand der 
Prognoseforschung entsprechenden – vor allem hinreichend breiten 
– Gefahrenprognose angeordnet wird, sich ihr Vollzug positiv vom 
herkömmlichen Strafvollzug abhebt und den Betroffenen die erfor-
derliche Hilfe zuteil wird, um die Inanspruchnahme zugunsten der 
Allgemeinheit möglichst schnell wieder beenden zu können. Das 
„kalkulierte Risiko“ von Vollzugslockerungen ist zusätzlich auch in 
Zeiten einer erhöhten Sicherheitsorientierung einzugehen.6

Soweit die Theorie. Die Unterscheidung von Strafe und Maßregel 
findet aber bei der Ausgestaltung des Vollzugs der Sicherungsver-
wahrung im Gesetz und in der Rechtswirklichkeit zu wenig Be-
achtung. Bereits Kohlrausch bezeichnete die Differenzierung von 
Strafvollzug und Sicherungsverwahrungsvollzug als bloßen „Etiket-
tenschwindel.“7 Dieser Vorwurf ist weiterhin häufig berechtigt. Die 
Sicherungsverwahrten werden weitgehend wie gewöhnliche Straf-
gefangene – allerdings oft mit weniger therapeutischen Angeboten 
– untergebracht.8 

Während das BVerfG in einer frühen Entscheidung aus den 1950er 
Jahren wenig Sensibilität für die vollzuglichen Konsequenzen der 
Zweispurigkeit bewies, hebt das Gericht nun zu Recht hervor, dass 
zwischen dem gewöhnlichen Strafvollzug und dem Vollzug der Si-
cherungsverwahrung ein verfassungsrechtliches Abstandsgebot 
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zu wahren sei. Damit ist gemeint, dass sich der Vollzug der Siche-
rungsverwahrung positiv vom herkömmlichen Strafvollzug abzuhe-
ben hat.9 Einige Kritiker der Sicherungsverwahrung wollten diesem 
Gebot bereits zuvor durch eine Transformation der heutigen Unter-
bringungssituation in einen „Hotelvollzug“ Rechnung tragen.10 Die 
Diskussion, wie die vollzugliche Situation der Sicherungsverwahrten 
verbessert werden könnte, erhält durch die Einführung sog. Long-
stay-Konzepte mit freundlicher gestalteten Einrichtungen für ver-
meintlich nicht therapierbare Straftäter in den Niederlanden neue 
Impulse.11 Ihre Eignung als menschenfreundliche Alternative zur 
Sicherungsverwahrung wird im Folgenden erörtert.

II. Die Einführung von Longstay-Einrichtungen in den 
Niederlanden 

Das niederländische Rechtsfolgensystem ist wie auch das deutsche 
Recht ein zweispuriges.12 Wie in Deutschland wird zwischen Stra-
fen und Maßregeln der Besserung und Sicherung unterschieden. 
Eine mit der Sicherungsverwahrung vergleichbare Maßregel gibt es 
in den Niederlanden heute nicht. Pläne, die Sicherungsverwahrung 
1929 einzuführen, wurden auf Grund rechtsstaatlicher Bedenken 
verworfen.13 Auf den in Deutschland in die Sicherungsverwahrung 
kommenden Personenkreis wird in den Niederlanden einerseits mit 
Präventionsbelange berücksichtigenden erhöhten Strafen und ande-
rerseits mit der Maßregel der Überlassung mit Versorgung von Staats 
wegen gegenüber psychisch gestörten Straftätern reagiert. Hierbei 
handelt es sich um eine mit dem psychiatrischen Krankenhaus nach 
§ 63 StGB vergleichbare behandlungsorientierte Maßregel, die aller-
dings auch die Gruppe der persönlichkeitsgestörten, aber nicht kran-
ken Straftäter erfasst.14 Bei der Klientel, die für die Unterbringung in 
den Longstay-Einrichtungen in Betracht kommt, handelt es sich um 
Personen, die zunächst in mit dem deutschen psychiatrischen Kran-
kenhaus vergleichbaren Einrichtungen des Maßregelvollzugs unter-
gebracht worden sein müssen.

Die Gründe der Einführung von Longstay-Konzepten in den Nie-
derlanden sind sehr unterschiedlich: Der Maßregelvollzug leidet 
dort – wie auch in Deutschland15 – unter einem massiven Anstieg 
der Zahl der Untergebrachten. Er sieht sich mit einer personell und 
finanziell immer schwieriger werdenden Situation konfrontiert. Die-
se Ausgangssituation hat die Niederländer veranlasst, neue Wege im 
Umgang mit einer Klientel zu beschreiten, welche die therapeutische 
Arbeit im Maßregelvollzug zusätzlich belastet. Hierbei handelt es 
sich um Personen, die sich bereits seit langem im Maßregelvollzug 
befinden und deren Gefährlichkeit trotz intensiver therapeutischer 
Hilfe weiter besteht. Einige dieser Patienten weigern sich nicht nur, 
selbst an den therapeutischen Angeboten teilzunehmen, sondern 
versuchen, die Arbeit in den psychiatrischen Einrichtungen zu tor-
pedieren, wodurch die Arbeit mit den therapiewilligen Patienten 
deutlich erschwert wird und Therapieplätze durch therapieunwillige 
Patienten blockiert werden.16 Da bei dieser Personengruppe z.T. eine 
hohe Rückfallgefahr besteht, können die psychiatrischen Einrich-
tungen die „Störer“ nicht einfach in die Freiheit entlassen. Die in 
den Niederlanden eingeführten Longstay-Einrichtungen sollen einen 
Ausweg aus diesem Dilemma darstellen und den Maßregelvollzug 
von dieser Personengruppe entlasten17 und nicht zuletzt die finanzi-
ellen Aufwendungen für diese vermeintlich „hoffnungslosen Fälle“ 
reduzieren.18 Die Forderung nach dauerhafter Unterbringung „un-
verbesserlicher“ Straftäter in Longstay-Abteilungen ist nicht zuletzt 
auf einen wachsenden therapeutischen Nihilismus zurückzuführen, 
dessen Vertreter ausschließlich in negativer Spezialprävention einen 

hinreichenden Schutz der Allgemeinheit vor neuen Straftaten erblik-
ken.19 Es spielen somit nicht allein, womöglich sogar nicht einmal 
in erster Linie, Überlegungen eine Rolle, wie eine Humanisierung 
der Unterbringungsbedingungen für rückfallgefährdete Straftäter zu 
erreichen wäre, sondern vorwiegend Überlegungen, wie die Kapazi-
tätsprobleme im Maßregelvollzug zu lösen seien.

Nichtsdestotrotz sollte überlegt werden, ob Longstay-Konzepte eine 
wünschenswerte, verfassungsrechtlich zulässige Alternative zur Si-
cherungsverwahrung darstellen können. 

Die Unterbringung von vermeintlich nicht therapierbaren Personen 
aus dem Maßregegelvollzug in Longstay-Einrichtungen erfolgt in 
den Niederlanden, wenn zwei ernsthafte Behandlungsversuche von 
jeweils drei Jahren Dauer in zwei unterschiedlichen Einrichtungen 
des Maßregelvollzugs fehlgeschlagen sind, d.h. eine weitere Delikts-
gefahr besteht und das höchste Berufungsgericht für Maßregelpati-
enten in den Niederlanden die vermeintlich nicht behebbare Gefähr-
lichkeit der Personen ebenfalls bejaht hat.20 Liegen diese Vorausset-
zungen vor, wird die Person in die Longstay-Anstalt verlegt.

III. Lebensbedingungen in Longstay-Einrichtungen

Um beurteilen zu können, ob die Longstay-Einrichtungen eine wün-
schenswerte Alternative zur Sicherungsverwahrung darstellen, sind 
die Lebensbedingungen in den Anstalten vorzustellen.21 Beispielhaft 
sollen hierfür die Bedingungen in der Longstay-Einrichtung im Fo-
rensisch Psychiatrischen Zentrum Veldzicht in Balkbrug, die als Pi-
lotprojekt mit 20 Plätzen im April 1999 ihre Arbeit aufgenommen 
hat, dargestellt werden. Bemerkenswert sind zunächst die örtlichen 
und baulichen Gegebenheiten, die sich deutlich von den Bedingun-
gen im deutschen Sicherungsverwahrungsvollzug unterscheiden. Auf 
dem Land sind auf einem großen Gelände zwei Pavillons errichtet 
worden. Die Bewohner leben in einer Art Dorfgemeinschaft zu-
sammen. Innerhalb des Geländes wird ihnen eine möglichst große 
Autonomie und Bewegungsfreiheit eingeräumt. Dazu wurden frei 
zugängliche Küchen und Aufenthaltsräume geschaffen. Es wird ver-
sucht, die bestehenden Fähigkeiten und Hobbys zu fördern. So kön-
nen die Bewohner etwa ein Gartenstück anlegen oder in einem an 
das Anstaltsgelände angrenzenden Kanal angeln. Die persönlichen 
Freiheiten sollten allerdings auch nicht überschätzt werden: So ist 
der Konsum von Alkohol und selbst das einverständliche Ausleben 
sexueller Bedürfnisse nicht gestattet. Für arbeitsfähige Bewohner be-
steht eine Arbeitspflicht von wöchentlich dreißig Stunden.22 

Therapeutische Hilfe, die darauf abzielt, die Bewohner auf ein Leben 
außerhalb der Anstalt vorzubereiten und ihre Gefährlichkeit zu be-
seitigen, findet in den Einrichtungen nicht statt.23

Das erklärte Ziel der betreuerischen Arbeit ist nämlich nicht die er-
folgreiche Therapie der Bewohner, sondern die möglichst große För-
derung des Wohlbefindens in der Einrichtung.24 Soweit therapeuti-
sche Hilfe gewährt wird, besteht diese in erster Linie in dem Versuch, 
bei den Untergebrachten Akzeptanz für ihre voraussichtlich dauer-
hafte Unterbringung zu vermitteln. Perik, Mitarbeiter der Direktion 
der Longstay-Einrichtung, erklärt ausdrücklich, das Ziel der the-
rapeutischen Arbeit bestehe maßgeblich in der „Hospitalisierung“ 
der Bewohner, woraus auch gegenüber den Betroffenen kein Hehl 
gemacht wird.25 Am Anfang der Unterbringung werden diese mit 
ihrer neuen persönlichen Situation konfrontiert. Unmissverständ-
lich wird ihnen mitgeteilt, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit den 
Rest ihres Lebens in der Anstalt verbringen werden. Eine solche Mit-
teilung ist für viele der Untergebrachten ein Schock. Die Einrichtun-
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gen versuchen, diese psychische Belastung durch sog. Trauerarbeit 
abzumildern.26 Dies scheint aber nur bedingt zu gelingen. Wie sich 
diese Situation auf die psychische Verfassung der Untergebrachten 
auswirkt, tritt bereits jetzt offen zu Tage: Die Bewohner der Ein-
richtungen zeigen erhebliche Gefühlsschwankungen. Einige werden 
phasenweise aktiv und sind gut gelaunt, dann fallen sie wiederum in 
depressive Zustände mit großer Inaktivität. Auf Zeiten der Koopera-
tion folgen wieder Perioden, in denen sich die Bewohner gegenüber 
den Einrichtungsmitarbeitern aggressiv verhalten.27

Ein Suizid und drei Entweichungen aus dem Urlaub zeigen deutlich, 
dass zumindest einige der Untergebrachten massiv unter ihrer hoff-
nungslosen Situation leiden.28 Wiederum andere Bewohner emp-
finden das Abfallen des Therapiedrucks als Befreiung.29 Doch auch 
diejenigen, die sich den ersten Berichten zu Folge mit der Situation 
in der Einrichtung arrangiert zu haben scheinen, äußern die Hoff-
nung, zukünftig in eine therapeutische Einrichtung zurückverlegt zu 
werden.30 

Die Möglichkeit, die Freiheit wieder zu erlangen, ist nicht gänzlich 
verschlossen: Die Longstay-Einrichtungen sehen eine regelmäßige im 
Abstand von zwei Jahren vorgenommene Überprüfung des Weiter-
bestehens der Gefährlichkeit vor. Die Chance entlassen zu werden, 
dürfte aber ausgesprochen gering sein, da therapeutische Maßnah-
men, die auf den Abbau der Rückfallgefahr gerichtet sind, praktisch 
nicht stattfinden.31 Eine Rückverlegung in den therapeutischen Voll-
zug auf den „bloßen Wunsch“ der Betroffenen ist nach dem nieder-
ländischen Longstay-Konzept nicht vorgesehen. Rückverlegungen 
kommen nur in Betracht, wenn neue Umstände Anlass geben, die 
therapeutischen Möglichkeiten bei der konkreten Person anders zu 
beurteilen.32 Durch welche Umstände aber eine solche Verhaltens-
änderung angesichts nicht stattfindender therapeutischer Angebot 
geschehen soll, ist nicht ersichtlich. 

IV. Die verfassungsrechtliche Bewertung von Longstay-
Konzepten  

Bei der verfassungsrechtlichen und rechtspolitischen Bewertung von 
Longstay-Konzepten ist ein Hauptaugenmerk darauf zu legen, ob die 
Einrichtungen eine Verbesserung der unzureichenden Vollzugssitua-
tion der Sicherungsverwahrten bewirken. Von der unzureichenden 
Anhebung des Unterbringungskomforts der Sicherungsverwahrten 
in Deutschland unterscheidet sich die Ausstattung der Longstay-
Einrichtungen erheblich. Für die Untergebrachten bedeuten sie eine 
Liberalisierung der Vollzugsbedingungen, die aus Sicht der Siche-
rungsverwahrten in Deutschland eine wünschenswerte Verbesserung 
darstellen und dem verfassungsrechtlichen Abstandsgebot Rechnung 
tragen würde. 

Gegen Longstay-Konzepte werden allerdings auch erhebliche Beden-
ken vorgebracht. Eine große Schwierigkeit solcher Ansätze besteht 
bereits darin, die Personen zu identifizieren, denen mit den heute 
bestehenden therapeutischen Möglichkeiten nicht geholfen werden 
kann.33 Eine neuere Untersuchung Leygrafs dokumentiert, dass 
Maßregelpatienten in Deutschland nicht selten vorschnell als „un-
verbesserlich“ etikettiert werden. Der Anteil der als nicht therapier-
bar eingestuften Patienten differierte in den Einrichtungen zwischen 
0 und 35,7 %.34 Dies lässt darauf schließen, dass die Frage der „Un-
therapierbarkeit“ in hohem Maße von Wertungen des Personals der 
Einrichtungen abhängig ist.35 „Therapieresistenz“ kann im Übrigen 
auch auf unzureichende therapeutische Angebote zurückzuführen 
sein. Lösel bezeichnet „Unbehandelbarkeit“ treffend als „Interakti-
onsergebnis“ zwischen dem Klienten und dem therapeutischen Hel-

fer.36 Bei der Frage der Unbehandelbarkeit befindet sich die Wissen-
schaft weiterhin auf einem „unsicheren Terrain.“ Weitere Forschung 
ist dringend erforderlich.37 Bei Personengruppen, die lange Zeit als 
nicht therapierbar galten, zeichnen sich durch die Entwicklung neu-
er Behandlungskonzepte neue Möglichkeiten ab.38 Erfahrungen der 
Strafrechtspraxis zeigen, dass „nahezu alle der ‚gefährlichen’ und 
hochbelasteten Täter früher oder später Resozialisierungsangebote 
annehmen und nicht mehr rückfällig werden.“39 Die meisten Siche-
rungsverwahrten sind nicht dauerhaft gefährlich. So zeigt die neuere 
Untersuchung Kinzigs, dass die meisten Personen nach einigen Jah-
ren nach § 67d Abs. 2 StGB wieder aus dem Vollzug der Sicherungs-
verwahrung entlassen werden.40 Wie ist mit einem solchen Befund 
umzugehen? Die Personen, bei denen die formellen und materiellen 
Voraussetzungen der Sicherungsverwahrung vorliegen, pauschal als 
„unverbesserlich“ einzustufen, wird der Realität nicht gerecht. 

Ob Longstay-Einrichtungen nach dem niederländischen Vorbild 
eine rechtlich zulässige Alternative zum Vollzug der Sicherungs-
verwahrung darstellen, ist äußerst zweifelhaft, da in ihrem Vollzug 
praktisch keine Angebote gemacht werden, welche die Bewohner 
zu einem Leben in Freiheit befähigen sollen. Ob solche Anstalten 
verfassungsgemäß sind, hängt davon ab, ob die Untergebrachten 
ein freiwilliges Rückkehrrecht in den therapeutischen Vollzug ha-
ben. Im niederländischen Modell werden die Bewohner gegen ihren 
Willen in die Longstay-Einrichtungen gebracht und dort womöglich 
lebenslang verwahrt. Vollzugskonzepte, die sich auf die sichere Ver-
wahrung der Untergebrachten beschränken, geben den Betroffen als 
Menschen auf und behandeln ihn nur noch analog einer gefährli-
chen Sache. Daran können auch einige Liberalisierungen des Voll-
zugs der Maßregel nichts ändern.41 Das zentrale Bedürfnis eines 
gefangenen Menschen ist die Wiedererlangung seiner Freiheit. Das 
BVerfG hat deshalb zu Recht festgestellt, dass der Vollzug der Siche-
rungsverwahrung neben dem verfassungsrechtlichen Abstandsgebot 
so ausgerichtet werden muss, dass die Untergebrachten eine Chan-
ce haben, ihre Freiheit wiederzuerlangen. Anderenfalls verstößt der 
Vollzug gegen die menschliche Würde (Art. 1 Abs. 1 GG).42 Dieser 
Grundsatz muss auf die Longstay-Einrichtungen übertragen werden. 
Ein reiner Verwahrvollzug für vermeintlich „Unverbesserliche“, den 
die Untergebrachten nicht auf eigenen Wunsch wieder verlassen dür-
fen, ist verfassungsrechtlich unzulässig.43

Zu prüfen ist, ob eine Unterbringung in den Longstay-Einrichtungen 
im Falle der Zustimmung der Untergebrachten zulässig sein könnte. 
Lindemann hält eine solche Einwilligung angesichts der Tragweite 
des Entschlusses für unwirksam. Sie habe den Charakter eines unzu-
lässigen Grundrechtsverzichts.44 Hiergegen wird von Befürwortern 
von Longstay-Konzepten eingewandt, dass eine solche Sicht den 
Untergebrachten weiter entmündige und auf eine Einschränkung der 
freien Willensbildung der Betroffenen hinauslaufe.45

Lindemann ist mit seiner kritischen Bewertung der Zustimmungslö-
sung im Falle einer Ausgestaltung nach niederländischem Recht aber 
beizupflichten. Werden Verwahrte unter dem Eindruck der hoff-
nungslosen Situation im Vollzug der Sicherungsverwahrung mit der 
Möglichkeit konfrontiert, unwiderruflich in eine andere Anstalt zu 
wechseln, werden viele von ihnen vorschnell für die Verlegung in die 
Longstay-Einrichtung plädieren, ihre Entscheidung aber womöglich 
bereuen. Sie befinden sich in einer Situation, die Amelung treffend 
als „Einwilligung des Unfreien“ charakterisiert hat.46 Selbst wenn 
man davon ausgeht, dass Personen in einer solchen Situation die Fä-
higkeit besäßen, sich frei zu entscheiden, ist aus verfassungsrechtli-
chen Gründen eine Zustimmung zur niederländischen Konzeption 
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für unbeachtlich zu halten. Dem Wunsch, nicht an Therapieange-
boten teilnehmen zu wollen, dauerhaft zu entsprechen, würde der 
sozialstaatlichen Verpflichtung des Staates, für die Wiedereinglie-
derung hilfsbedürftiger Straftäter zu sorgen, nicht gerecht. Weil das 
bloße Wegsperren mit der Menschenwürde der Person unvereinbar 
ist, stellt sich im Übrigen die Frage, ob eine Person in eine solche Be-
handlung überhaupt einwilligen kann. Dies ist zu verneinen, da auch 
die Grundrechtsträger nicht über ihre Menschenwürde disponieren 
können.47 Das niederländische Longstay-Konzept kann daher aus 
verfassungsrechtlicher Sicht nicht als Alternative zur Sicherungsver-
wahrung fungieren.

Als verfassungsgemäß wären allenfalls Einrichtungen anzusehen, 
in welche die Sicherungsverwahrten auf freiwilliger Basis wechseln 
und bei denen sich die Untergebrachten, wenn eine Bereitschaft 
zur Wiederaufnahme von Therapiemaßnahmen besteht, in den 
therapeutischen Vollzug zurückverlegen lassen könnten.48 Ein sol-
ches Konzept könnte als „time out“ für die Untergebrachten eine 
Möglichkeit sein, noch einmal Kraft für einen erneuten Therapie-
versuch zu schöpfen. Auch hier besteht freilich die sozialstaatliche 
Aufgabe, die Untergebrachten zur Wiederaufnahme einer Therapie 
zu motivieren.49 Fraglich ist allerdings, ob für eine solche Konzepti-
on überhaupt sog. Longstay-Einrichtungen erforderlich sind. Nach 
der hier vertretenen Auffassung besteht ein solches Bedürfnis nicht. 
Menschen, die sich im Vollzug freiheitsentziehender Sanktionen be-
finden, haben auch im therapeutischen Vollzug das Recht und die 
Möglichkeit, therapeutische Angebote abzulehnen. Die Argumente, 
die von den Befürwortern der Longstay-Einrichtungen gegen die ver-
fassungsrechtliche Kritik vorgebracht werden, können auch in ihrer 
Entgegensetzung – Komfort innerhalb der Einrichtung versus thera-
peutische Angebote – nicht überzeugen. Weshalb es nicht möglich 
sein soll, Einrichtungen zu schaffen, die beiden verfassungsrecht-
lichen Vorgaben, der Resozialisierungsidee und dem verfassungs-
rechtlichen Abstandsgebot entsprechen, ist nicht verständlich. 

V. Zusammenfassung

Longstay-Einrichtungen bedeuten aus der Sicht der Betroffenen ge-
genüber dem Vollzug der Sicherungsverwahrung eine Verbesserung 
der Aufenthaltsmöglichkeiten im Freiheitsentzug. Eine Alternative 
zur Sicherungsverwahrung stellen sie allerdings nicht dar. Freiheits-
entzug, der in seiner Ausgestaltung nicht auf die Wiedererlangung 
von Freiheit gerichtet ist, ist mit der Menschenwürde des Art. 1 
Abs. 1 GG nicht vereinbar. Menschen, die sich im Vollzug freiheits-
entziehender Sanktionen befinden, haben das Recht, Resozialisie-
rungsangebote abzulehnen und sich im therapeutischen Vollzug eine 
Auszeit zu nehmen. Zur Wahrung dieses Rechts und zur Realisie-
rung des verfassungsrechtlichen Abstandsgebots zwischen dem Voll-
zug der Freiheitsstrafe und freiheitsentziehender Maßregeln werden 
Longstay-Einrichtungen nicht benötigt. Diese verfassungsrechtlichen 
Vorgaben lassen sich vielmehr auch in therapeutischen Vollzugskon-
zeptionen gewährleisten.50
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